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Spielen Sie gerne
SiruBenschwein?

Von Hanns U. Christen

In manchen Automobilisten ist ein
Schwein verborgen; das will spie-
len. Nicht selten spielt es wirklich.
Dann gibt es Unfille, bei denen
Menschen ums Leben oder um ihre
Gesundheit kommen, und Material
ruiniert wird. Manchmal gibt es
auch keine Unfille, wenn jemand
Straflenschwein spielt; weil durch
giinstige Fligung des Geschicks die
anderen Straflenbeniitzer auf der
Hut sind.

Damit Leute, die sich wie Strafien-
schweine benehmen, das nicht un-
gestraft tun kdnnen, haben wir ein
Straflenverkehrsgesetz. Es ist nicht
immer die letzte Weisheit, aber es
ist besser als kein Gesetz. Und so-
lange es gilt, muff man es befolgen,
falls man kein Straflenschwein sein
mochte. Dieses Gesetz gilt iiberall
in unserem Lande. Drum haben
Leute, die Straflenschweine sind,
tiberall mit seinen Folgen zu rech-
nen.

Nun gibt es aber auch Verkehrs-
teilnehmer, die sind zwar keine
Straflenschweine, aber sie mochten
sich gern einmal benehmen wie
eines. Man kennt das ja — es macht
halt Spaf, fiir kurze Zeit eine Rolle
zu spielen, die einem sonst fremd
ist. Fiir solche Leute, die gerne ein-
mal Straflenschwein spielen moch-
ten, gibt es auf der Messe eigens
Einrichtungen, auf denen sie mit
kleinen Autéli herumfahren und
einander anstoflen konnen, ohne
sich um irgendeine gesetzliche Vor-
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schrift zu bekiimmern. Meist sind
die ausverkauft, weil’s halt offen-
bar Spafl macht, Straflenschwein
zu spielen. Sogar wenn es Eintritt
kostet.

Ich bin iiberzeugt, daf es unter
meinen Leserinnen und Lesern ei-
nige gibt, die auch gerne einmal
Straflenschwein spielen mdchten.
Ich kann Ihnen zurufen: «Sie brau-
chen nicht zu warten, bis bei Thnen
Messe ist, oder Jahrmarkt, oder
Kilbi, oder wie es bei Ihnen so
heiffit. Kommen Sie nach Basel! Da
konnen Sie Straflenschwein spielen
— und es kostet erst noch nichts!»

Freilich konnen Sie das nicht iiber-
all in Basel. Aber Sie konnen es auf
einem recht hiibschen Areal, das
sich Bundesplatz) nennt. In einer
ruhigen Wohngegend, auf zwei Sei-
ten an Griinanlagen grenzend. Ein
Platz, am Anfang dieses Jahrhun-
derts entstanden, auf den sieben
Straflen einmiinden. In der Mitte
hat er ein Rondell. Und es bleibt
noch iiberall so viel Platz, daf} Sie
gemiitlich zweispurig fahren kén-
nen — und noch immer bleibt genug
Strafle iibrig.

Auf einem solchen Platz ist es heute
iiblich, dafl man einspurt. Wer von
einer Strafle her kommt und via
Platz eine andere Strafle erreichen
will, die nach links fiihrt, der spurt
zum Rondell hin ein. Wer hingegen
via Platz eine Strafle erreichen will,
die nach rechts fiihrt, der spurt
nach rechts ein. Auf den meisten
Plitzen ist heute diese Fahrweise
durch Pfeile auf dem Boden vor-
geschrieben. Auf dem Basler Bun-
desplatz jedoch nicht.

Dort geschah kiirzlich folgendes.
Eine Autofahrerin M. fuhr auf die-
sen Platz und wollte in eine Strafle,
die nach rechts von ihm wegfiihrt.
Drum fuhr sie in die (nicht mit
Pfeilen angezeigte) rechte Spur. Vor
ihr fuhr ein Autofahrer B., der zum
Rondell hin fuhr und damit an-

zeigte, dafl er nach links abbiegen
wollte. Weil die Situation fiir sie
klar schien, fuhr die Fahrerin M.
rechts in ihrer Spur an ihm vorbei.
Der Fahrer B. wollte aber in Wirk-
lichkeit auch in die Strafle nach
rechts abbiegen. Obschon er. beim
Rondell fuhr. Kurz vor der Strafle
stellte er seinen Blinker, ohne nach
rechts zu sehen, und gab Gas. Wor-
auf er die Fahrerin M. entdeckte,
die auf ihrer Spur schon vor ihm
angekommen war. Damit er nicht
mit ithr zusammenstief, bremste
Fahrer B. Die Fahrerin M dachte:
Der fihrt jetzt auch wie ein Trot-
tel!

Ich meine: er fuhr wirklich wie ein
Trottel: Aber leider war er Polizei-
mann, und in dieser edlen Eigen-
schaft verzeigte er die Fahrerin M.
wegen angeblichem «verbotenem
Rechtsiiberholen>. Und da die Fah-
rerin M. die daraus resultierende
Bufle von 90 Franken nicht anneh-
men wollte, kam es zur Verhand-
lung vor dem zustindigen Basler
Polizeigerichtsprisidenten. Ich ha-
be sie miterlebt. Und nachher muf}-
te ich zwei grofle Cognacs trinken
und einen Miinzentee. Denn ich
dachte an die Folgen des Urteils,
das dieser weise und gerechte Rich-
ter sprach. Das sagte nimlich: die
Fahrerin M. fuhr falsch, und der
Fahrer B. fuhr richtig.

Ich habe mir ein paar Sitze, die
in der Urteilsbegriindung gesagt
wurden, wortlich notiert. Ich bin
das gewohnt, weil ich zehn Jahre
lang Berichterstatter auf dem Ge-
richt war.

Der Richter sagte: «Auf dem Bun-
desplatz fahren iiber neunzig Pro-
zent der Automobilisten so, wie
Fahrer B. gefahren ist. Die Fahr-
weise des Fahrers B. ist absolut ver-
niinftig und richtig:i» Also: wer
nach rechts abbiegen will, darf
nicht nur zuerst links fahren, son-
dern mufl das sogar tun. Es steht

im Gesetz zwar anders, aber was
viele tun, ist scheint’s wohlgetan,
und wenn’s noch so falsch wire,

Ferner horte ich in der Urteilsbe-
griindung: «Der Fahrer B. hat sei-
nen Blinker friihzeitig genug gestellt,
Nach den Verkehrssitten wird dort
iberhaupt kein Blinker gestellt.»
Also: wer nach rechts abbiegt, darf
nicht nur zuerst nach links fahren,
sondern er braucht auch seinen
Blinker nicht nach rechts einzu-
stellen.

Fiir gewohnlich ist es so, dafl man
jemanden, der auf die vom Bas-
ler Polizeigerichtsprisidenten fiir
«absolut verniinftig und richtig,
erkliarte Art fihrt, mit einem Na-
men bedenkt. Dieser Name lautet
Straflenschweiny. Und damit kom-
me ich nun wieder auf den Anfang
meines Artikels zuriick. Wenn Sie
Lust danach verspiiren, einmal
Straflenschwein zu spielen und
trotzdem vom Polizeirichter gelobt
zu werden, so kommen Sie nach
Basel. Fahren Sie iiber den Bundes-
platz, so wie Fahrer B. es tat. Ohne
richtig einzuspuren. Ohne den Rich-
tungsanzeiger rechtzeitig einzustel-
len. Wenn Sie wollen, sogar ohne
den Richtungsanzeiger zu betitigen.
Einfach drauflos. Das ist, gemif
diesem Urteil, dort die richtige
Fahrweise. Und wenn Ihnen dabei
etwas passiert, so konnen Sie sich
auf dieses Urteil berufen.

Sofern dieses Urteil bestehen bleibrt,
wird es notig sein, dem schweize-
rischen Straflenverkehrsgesetz ein
Vorwort voranzustellen. Eine Pri-
ambel, wie so etwas vornehm ge-
nannt wird. Die miifite etwa lau-
ten: «Dieses Gesetz gilt auf dem
gesamten Territorium der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft, mit
Ausnahme des Bundesplatzes in
Basel. Dort darf jedermann nach
eigenem Ermessen, ohne Riicksicht
auf andere Verkehrsteilnehmer,
Straflenschwein spielen.»

Spezialkarosserie fiir neureiche Nichtraucher, die ihre menschliche Uberlegenheit
hinter dem Volant nicht durch dicke Havannas im Gesicht ausspielen konnen . . .




	Spezialkarosserie für neureiche Nichtraucher [...]

